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Im Oktober 2020 
gab der Bundesrat 
bekannt, das laufende 
Sachplanverfahren  ein- 
zustellen. Zuvor hatte 
ausserdem das Ver-
w a l t u n g s g e r i c h t 
des Kantons Zürich 
den Gestaltungsplan 
« I n n o v a t i o n s p a r k 
Zürich» aufgehoben. 
Somit lässt der Re-
gierungsrat am 19. 
November 2020 ver-
lauten: « Die beiden für 
die Transformation des 
Flugplatzareals ent-
scheidenden Prozesse 
(zivilaviatische Nutzung 
und Innovationspark) 
– sind blockiert. Diese 
Ausgangslage soll als  
Chance genutzt wer-
den, um die Planung 
über das gesamte 
Flugplatzareal im Sinne einer Gesamtschau 
neu aufzurollen und die Abhängigkeiten 
zwischen der zukünftigen Nutzung von 
Innovationspark, Flugplatz und Helikopter-
basis mehr zu verdeutlichen. Ausserdem sei 
hervorzuheben, dass für den Innovations-
park ein Flugfeld in unmittelbarer Nähe 
einen grossen Wettbewerbsvorteil und ein 
Alleinstellungsmerkmal darstellt. Umgekehrt 
könnte der Zivilflugplatz wiederum von der 
Mitbenützung durch den Innovationspark in 
Form von Deckungsbeiträgen profitieren...» 
Und «aus Sicht des Bundes und des Kantons 
sei es sinnvoll, ehemalige Militärflugplätze zu 
erhalten und nach Möglichkeit der Zivilluft-
fahrt zur Verfügung zu stellen. Um diese Syn-
ergien nutzen zu können und um eine trag-
fähige Lösung zu erarbeiten, muss es jedoch 
gelingen, die zukünftige Nutzung des Flug-
platzareals gemeinsam mit allen Betroffenen 

Wohin geht die Reise?

INFO

Kurz-
information

(Bund, Kanton, Gemeinden und Dritte) fest-
zulegen.»  

Das entspricht in den Grundzügen einem 
positiven Gesinnungswandel in Richtung 
einer Strategie, die das Forum Flugplatz 
Dübendorf schon seit der Propagierung des 
neuen Stationierungskonzeptes der Luftwaffe 
vertritt. Endlich wird auch behördlicherseits 
der langfristige Nutzen einer strategischen 
Landreserve in Form eines Flugplatzes er-
kannt und zu Kenntnis genommen.

Der neue Sachverhalt bietet den An-
rainergemeinden nun die Chance, sich 
in einer Neufassung des Gestaltungs-
plan einbringen zu können. Allen- 
falls könnte die Bevölkerung von Düben- 
dorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen der-

einst noch zur Urne ge-
rufen werden.

Die Volkswirtschafts-
direktion hat mittler-
weile einen Fragen-
katalog zur Stellung-
nahme erstellt. Im 
Zuge dieser Umfrage 
hat das Forum eine ent-
sprechende Positions-
erklärung abgegeben 
die von uns seit Jahren 
vertreten wird. 

Ein Flugplatz oder 
ein Innovationspark 
kann nicht gegen 
den Willen der Be-
völkerung nachhaltig 
betrieben werden. Der 
Zielkonflikt zwischen  
der geplanten aviati-
schen Nutzung, dem 
vorgesehenen Innova-

tionspark, der Wohn- und Lebensqualität und 
der wirtschaftlichen Prosperität der Region 
kann nur im Konsens mit der Bevölkerung in 
den Anrainergemeinden gelöst werden. Die 
hochgesteckten Ziele einer Dreifachnutzung 
müssen jetzt auf eine breit abgestützte re-
dimensionierte Grundlage gestellt werden die 
von allen Interessensgruppen nachvollzogen 
und akzeptiert wird. Ein zivilaviatischer Flug-
betrieb soll der Wertschöpfungskette dienen 
die in die Kategorie von Unterhaltsarbeiten 
und Forschungszwecke fallen. Die Ansiedlung 
von universitären aviatischen Forschungs-
betrieben ermöglicht Synergien, die nur in 
Kombination mit einem Flugplatz möglich 
sind. Eine einzigartige Chance. 

Der aktuelle Marschhalt gebietet alle aktivi-
täten auf dem Gelände mit irreversiblen Folgen 
zu unterlassen. PB

Im Jahr 1990 gegründe-
ter unabhängiger Verein, 
dessen Mitglieder sich zu 
einer glaubwürdigen 
Armee und leistungs-
starken Luftverteidigung
bekennen.
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